


„Der Pfarrgemeinderat ist das vom Diözesanbischof legitimierte Gremium zur 

Ausübung des Laienapostolats auf der Ebene der Einzelpfarreien.“ (can.225 CIC)



Dieser Berufung kommen die Mitglieder des Pfarrgemeinderates in besonderer 
Weise nach:

Grundsätzliche 
Aufgaben

Aufgaben 
Grunddienste

Querschnitts-
aufgaben

Vertretung und 
Öffentlichkeit

Stellungnahmen 
und Anhörung



•wer hat welche 
Talente/ 
Fähigkeiten

• vernetzen und 
Kräfte bündeln

•welche 
Gruppen/ 
welche 
Bedürfnisse

•nicht einer 
alleine macht es; 
alle sind gefragt

Mitverantwortung 
und Mitarbeit in 

der Pfarrei fördern

Situation in der 
Pfarrei analysieren

Charismen 
entdecken und 

fördern

Kooperation in 
PG, Kommune, 

Gesellschaft



• „Menschen dienen“

• soziale Verantwortung übernehmen

• Menschen in besonderen Lebenssi-

tuationen begleiten

• „Gottes‘dienst‘ feiern

• Verständnis von Liturgie fördern

• liturgische Feiern und Formen 

anregen und pflegen

• „Glaubenszeugnis geben“

• Glaubens‘wissen‘ vermitteln

• mit Suchenden, Zweifelnden, 

Kritikern ins Gespräch kommen

• Sakramentenpastoral unterstützen



Fernstehende 
einladen

Ökumene und 
interreligiösen 
Dialog fördern

Eine Welt-Arbeit mittragen

Vernetzung mit Verbänden,
Initiativen, Vereinen, 
Gemeinde initiieren und 
pflegen

Zusammenarbeit mit
Erwachsenenbildung

Verantwortung bei Vakanz
übernehmen

Bindeglied zwischen
Seelsorger und 
Gemeinde



Vertretungsaufgaben

• im Pastoralrat

• im Dekanatsrat

• in der Kirchenverwaltung

Öffentlichkeitsarbeit

• regelmäßige Information

• Pfarrbrief/ Homepage

• alle Medien nutzen

Stellungnahmen

• vor Entscheidungen der KV

• zum Haushaltsplan

• bei Veränderungen in der 

Struktur der Pfarrei

• zu gesellschaftspolitischen 

Themen



Humor beweisen

…und auch mal 

scheitern dürfen

kreativ sein




